
Satzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Stecknitz  
über die Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleineinleiter 

vom 17.01.2013 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit 
§ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) i. V. m. den §§ 1 und 2 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Beschlussfassung durch die Ver-
bandsversammlung vom 17.01.2013 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Abgabe 

(1)  Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter in den Gemeinden Behlendorf, Berkenthin, 
Bliestorf, Kastorf, Klempau, Krummesse, Rondeshagen und Sierksrade, die im Jahresdurch-
schnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches 
Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten, erhebt das 
Zweckverband Abwasserbeseitigung Stecknitz (nachfolgend Zweckverband genannt) eine 
Abgabe. Die Abgabe wird auch erhoben, wenn der Einleiter über eine Rohrleitung in ein Ge-
wässer einleitet. 

 
(2)  Als Einleiten gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung erfolgende Verbrin-

gen des Schmutzwassers in den Untergrund. 
      

§ 2 
Abgabenmaßstab und Abgabensatz 

(1)  Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstück am 31.03. des Veranlagungsjahres 
wohnenden Einwohner berechnet. Sie gelten nach Maßgabe des § 1 als ein Einleiter. 

 
(2) Die Abgabe beträgt 17,90 € je Einwohner im Jahr. 
 

§ 3 
Entstehung und Beendigung der Abgabenpflicht 

(1) Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch mit 
Beginn des Kalenderjahres, das auf den Beginn der Einleitung folgt. 

 
(2) Die Abgabenpflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dies dem 

Zweckverband schriftlich mitgeteilt wird. 
§ 4 

Abgabenpflichtige 

Abgabenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabenbescheides Eigentümer des 
Grundstücks oder der Wohnungs- oder Teileigentümer ist. Mehrere Abgabenpflichtige sind Ge-
samtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentü-
mer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil abgabenpflichtig. 
 

§ 5 
Heranziehung und Fälligkeit 

(1)  Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über andere 
Abgaben verbunden werden kann. 

 
(2)  Die Abgabe ist am 15. Februar fällig. 
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§ 6 
Pflichten des Abgabenpflichtigen 

Der Abgabenpflichtige hat die für die Prüfung und Berechnung der Abgabenansprüche erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren. 
 

§ 7 
Datenverarbeitung 

(1)  Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-
anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 
bis 28 Baugesetzbuch bekanntgeworden sind sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch den Zweckverband zulässig. 
Der Zweckverband darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermit-
teln lassen und zum Zwecke der Ermittlung der Abgabenpflichtigen nach dieser Satzung wei-
terverarbeiten. 

 
(2)  Der Zweckverband ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 

nach dem Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die 
Aufgaben nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke 
der Ermittlung Abgabenpflichtiger nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer erforderliche 
Auskünfte nicht erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§ 6). 

 
§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Berkenthin, den 17.01.2013 
 
                  (D.S.) 

Zweckverband Abwasserbeseitigung Stecknitz 
Der Verbandsvorsteher 
gez. Albrecht 

 


